
Anlage 1 zur Vorlage 
 

1. Änderungssatzung zur Satzung der Landeshauptstadt Dresden zur Nutzung 
öffentlicher Flächen für Jahr- und Spezialmärkte (Jahr- und Spezialmarktsat-

zung) vom 19.11.2015 
 
Veröffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 00 vom 00.00.00 
 
Auf der Grundlage des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. 
S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 
(SächsGVBl. S. 652),  hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden in seiner Sit-
zung am XX.XX.XXXX folgende Satzung zur Änderung der Satzung der Landes-
hauptstadt Dresden zur Nutzung öffentlicher Flächen für Jahr- und Spezialmärkte 
(Jahr- und Spezialmarktsatzung) vom 19. November 2015 beschlossen: 
 
§ 1  Neufassung Funktionsflächen Marktlogistik Striezelmarkt Anhang 2, An-

lage 1 der Jahr- und Spezialmarktsatzung 
 
Zu Anhang 2, Anlage 1: 
 
Anhang 2, Anlage 1 zur Jahr- und Spezialmarktsatzung: Funktionsflächen Marktlogis-
tik Striezelmarkt (Stand 20. Juli 2015) wird durch 
 
Anhang 2, Anlage 1 zur Jahr- und Spezialmarktsatzung: Funktionsflächen Marktlogis-
tik Striezelmarkt (Stand 31. Mai 2017) ersetzt. 
 
§ 2 Inkrafttreten 
 
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO 
 
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zu 
Stande gekommen sein, gilt sie ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zu Stande gekommen.  
 
Dies gilt nicht, wenn 
 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
 

3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, 
 

4. vor Ablauf der in Satz 1 benannten Frist 
 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
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b) die Verletzung der Verfahrens- oder der Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Jahresfrist Jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
 
Dresden, den 
 
 
 
Dirk Hilbert 
Oberbürgermeister 
 
 
Anlagen: 
 

− Anhang 2, Anlage 1 zur Jahr- und Spezialmarktsatzung: Funktionsflächen 
Marktlogistik Striezelmarkt (Stand 31. Mai 2017) 
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